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Satzung 

 

================================================= 
 

§  1   Name 
 
Der  Verein trägt den Namen : Förderkreis der Johann - Bendel - Realschule. 
 
§  2  Zweck 
 
 Zweck des Vereins ist es, die Johann - Bendel - Realschule ideell und finanziell zu 
unterstützen. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige  
Zwecke im Sinne des Abschnitts „ Steuer-begünstigte Zwecke „ der Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
 
§  3  Sitz 
 
Sitz des Vereins ist die  Johann - Bendel - Realschule.  
Die Geschäftsstelle befindet sich  am Wohnort des ersten Vorsitzenden. 
 
§  4  Mittel 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft  fremd sind, oder durch  
unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden.  
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks fällt 
das Vermögen des Vereins an die Schulkonferenz der Johann - Bendel - Realschule, die 
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
zu verwenden hat. 
 
§  5  Mitgliedschaft 
 
Der Beitritt zum Verein erfolgt durch Eintragung in die Namensliste, die in der 
Gründungsversammlung ausliegt, oder durch schriftliche Beitrittserklärung. Im 
letzteren Fall wird die Mitgliedschaft wirksam, wenn der Mitgliedsbeitrag bezahlt 
worden ist und der Vorstand ihr nicht widerspricht. 
Jugendliche bedürfen, soweit sie nicht voll geschäftsfähig sind, zum Beitritt der 
Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter. 
Mit der Mitgliedschaft erkennt das Mitglied die Satzung des Vereins an. 
 
 



§  6  Beitrag 
 
Die Mitgliederversammlung bestimmt auf Vorschlag des Vorstandes die Höhe des 
Jahresbeitrages. Der Beitrag ist von jedem Vereinsmitglied jeweils bis zum 31.Januar 
auf das Vereinskonto einzuzahlen. Neue Mitglieder zahlen für das laufende Jahr den 
vollen Beitrag. 
 
 
§  7  Verwendung des  Beitrags und von Spenden 
 
Die eingehenden Mittel dienen dem in § 2 genannten Zweck. 
 
 
§  8  Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt oder Ausschluss aus dem Verein. 
Die Mitgliedschaft endet auch mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Kind – 
bei mehreren Kindern das jüngste bzw. letzte Kind des Mitglieds - die Johann-Bendel-
Realschule verlässt oder aus der Schule entlassen wird. Das Mitglied kann dieser Form 
der Beendigung der Mitgliedschaft widersprechen. Der Widerspruch ist schriftlich an 
den Vorstand zu richten. 
 
 
§  9  Austritt 
 
Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden. Er ist 
mindestens drei Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres mit Einschreiben gegenüber 
dem Vorstand zu erklären. 
 
 
§ 10  Ausschluß 
 
Den Ausschluß eines Vereinsmitgliedes beschließt der Vorstand mit einfacher Mehrheit 
seiner satzungsmäßigen Mitglieder. Vor der Beschlußfassung ist das Mitglied zu hören. 
Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es  
a) für das laufende Jahr den Beitrag schuldig geblieben ist, oder 
b) sich in einer Weise vereinsschädigend verhält, die eine weitere Mitgliedschaft   
     für die anderen Mitglieder unzumutbar macht. 
Im ersteren Fall ist das Mitglied vorher abzumahnen. 
 
 
§ 11  Abfindung 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf Abfindung oder eine 
ähnliche Ausgleichszahlung seitens des Vereins. Dies gilt insbesondere für die 
eingezahlten Beiträge und Spenden.. Die Mitglieder sollen bei ihrem Eintritt auf diese 
Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden. 
 
 
§ 12  Geschäftsjahr 
 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 



 
§ 13  Mitgliederversammlung 
 
Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie bestimmt die 
Richtlinien für die Arbeit des Vereins und entscheidet über seine Angelegenheiten. 
Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Jahr innerhalb der ersten  drei 
Monate des Geschäftsjahres, sowie darüberhinaus auf schriftlichen Antrag von 
mindestens 1/3 der eingetragenen Mitglieder durchzuführen. 
Die Mitgliederversammlung beaufsichtigt die Geschäftstätigkeit des Vorstandes, nimmt 
dessen Geschäftsbericht entgegen und erteilt ggf. Entlastung. Der 
Mitgliederversammlung obliegen insbesondere Bestellung und Neuwahl des Vorstandes 
und der beiden Revisoren. 
 
 
§ 14  Einladung zur Mitgliederversammlung 
 
Zur Mitgliederversammlung wird durch Aushang in der Johann - Bendel - Realschule 
und durch postalische Information vom Vorstand eingeladen. Der Aushang hat 
spätestens 3o Tage  vor dem vom Vorstand angesetzten Termin der 
Mitgliederversammlung zu erfolgen. Aus dem Aushang bzw. der Einladung ergibt sich 
die Tagesordnung der Mitgliederversammlung. Ergänzungswünsche aus dem Kreis der 
Mitglieder sind spätestens 1o Tage vor dem Termin der  Mitgliederversammlung 
schriftlich beim Vorstand einzureichen. 
Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung muß mindestens folgende Punkte 
enthalten : 
a) Bericht des Vorstands 
b) Aussprache 
c) Bericht der Revisoren  
d) Aussprache 
e) Entlastung der Revisoren 
f) Entlastung des Vorstands 
g) Vorlage eines Haushaltsplanes 
h) Anträge 
 
 
§ 15  Beschlußfähigkeit 
 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlußfähig. Die Mitgliederversammlung faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
Satzungsänderungen bedürfen der Zustimmung von mindestens ¾ der erschienenen 
Mitglieder. 
Über den Antrag zur Auflösung des Vereins kann die Mitgliederversammlung nur bei 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der eingetragenen Mitglieder beschließen. 
Der Beschluß zur Auflösung des Vereins bedarf der Mehrheit von  ¾  der anwesenden 
Mitglieder. 
 
 
§ 16  Leitung der Mitgliederversammlungen 
 
Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt einem Mitglied des Vorstandes. Über 
den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das insbesondere 
die Beschlüsse der Mitgliederversammlung verzeichnet. Das Protokoll ist nach 



Anfertigung durch den Schriftführer durch mindestens zwei Vorstandsmitglieder 
gegenzuzeichnen. 
 
 
§ 17  Vorstand 
 
Der Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
dem Schatzmeister und dem Geschäftsführer. 
Der Schulleiter oder sein Vertreter und der Schulpflegschaftsvorsitzende oder sein 
Vertreter sind berechtigt, an den Sitzungen des geschäftsführenden Vorstands mit 
beratender Stimme teilzunehmen.  
Vorstand im Sinne des BGB ist der geschäftsführende Vorstand. Er vertritt den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich in der Weise, daß jeweils zwei seiner Mitglieder 
gemeinsam vertreten.  
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
 
 
§ 18 Wahl des Vorstands 
 
Der Vorstand wird aus der Mitte der Mitgliederversammlung gewählt. Im ersten 
Wahlgang ist die absolute Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder 
notwendig. Im zweiten Wahlgang ist derjenige gewählt, der die meisten Stimmen auf 
seine Person vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 
§ 19  Revisoren 
 
Die beiden Revisoren werden aus der Mitte der Mitgliederversammlung gewählt. Die 
Wahl erfolgt zeitgleich zu den Vorstandswahlen.  
Die Revisoren haben nach vorheriger Ankündigung  jederzeit das Recht, alle für eine 
Kassenprüfung erforderlichen Unterlagen einzusehen.  
 
Danzierstraße 146 a 
51063 Köln ( Mülheim )  
 
Diese Satzung wurde von der Gründungsversammlung am 5. Mai 1994  mit absoluter 
Mehrheit beschlossen. 
 
gezeichnet : der  gewählte Vorstand 
   
§ 6 Beitrag und § 8 Beendigung der Mitgliedschaft wurden in der Ordentlichen 
Mitgliederversammlung vom 27.März 2003 geändert 

 


